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mit E-Mail vom 19. Januar 2021 beantragten Sie u. a. auf der Grundlage des Infor-

mationsfreiheitsgesetzes(IFG) beim Bundeskanzleramt die Übersendungder

„JuristischenPrüfungdes Bundeskanzleramts zur Frage, ob sich Jan Böh-

mermann mit seinem Schmähgedichtauf den türkischen Präsidenten im

Jahr 2016 strafbar gemacht hat.“

Auf den von Ihnen gestelltenAntrag ergehen folgende Entscheidungen:

1. Auf Ihren Antrag erhalten Sie eine einfache Auskunft.

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei.
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Gründe:

Gemäß $ 1 Abs. 1 IFG teile ich Ihnen Folgendes mit:

Im Bundeskanzleramt wurde im Zusammenhangmit dem sogenannten Schmäh-

gedichtdes Herrn Böhmermann geprüft,inwieweitdie Voraussetzungender Ertei-

lungeiner Strafverfolgungsermächtigungnach $ 104a StGB vorliegen und welche

Gesichtspunkte bei der Erteilungim Einzelnen zu berücksichtigensind. In diese
Prüfungwurden sowohl die erforderlichen formellen und als auch materiellen Ge-

sichtspunkte einbezogen. Das umfasste auch verschiedene außen- und innenpoli-
tische Aspekte, ehe die Prüfungmit Blick auf den konkretenFall abschließend,
auch unter Berücksichtigungdes sodann dargestellten Verhältnisses des damali-

gen $ 103 StGB zu & 185 StGB, entschieden wurde.

Des Weiteren wurde die Rechtslage und Staatspraxis erläutertsowie die Frage,
ob die Entscheidungüber die Verfolgungsermächtigungdurch das Auswärtige
Amt, die Bundesregierungals Kollegialorganoder die Bundeskanzlerin getroffen
werden könne. Zudem wurden Überlegungenzur Kommunikation einer etwaigen
Entscheidungder Bundeskanzlerin über eine Strafverfolgungsermächtigungange-
stellt und ein Vorschlag zum weiteren Verwaltungsverfahren- die Beibehaltung
der Ressortzuständigkeiten— genannt.

Gemäß 8 10 Abs. 1 und Abs. 3 IFG in Verbindungmit der Informationsgebühren-
verordnungfallen keine Kosten an.

Mit freundlichen Grüßen
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrift-

lich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Bundeskanzleramt erhoben werden.

Die Anschrift lautet: Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin. Ich weise darauf hin, dass

für die vollständigeoder teilweise Zurückweisungeines Widerspruchs eine Gebühr
von mindestens 30,00 Euro anfällt.


